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An die Präsidentin des Amtsgerichts Schöneberg  

Grunewaldstraße 66- 67

10823 Berlin

Betreff: Todesdrohung durch den Kindesvater, Mirko Klimas, am

20.04.2026, fortgesetztes strukturelles Versagen Ihrer Amtsführung und

Aufforderung zum unverzüglichen Einschreiten

Ich beziehe mich auf die Verfahren  sowie . In  diesem

Zusammenhang übersende ich zum aktuellen Vorfall vom 20.04.2026 meinen

an das Gericht gerichteten Schriftsatz als Anlage 1, meine hierzu erstattete

Strafanzeige als Anlage 2, die Mitteilung des Kindesvaters beziehungsweise

seines Verfahrensbevollmächtigten als Anlage 3 sowie meine Stellungnahme

hierzu als Anlage 4.

Gegenstand dieser Übersendung ist eine Todesdrohung des Kindesvaters

mir gegenüber.

Es bleibt die Frage, ob nunmehr die ausdrückliche Benennung der Gefahr

eines Femizids geeignet ist, bei Ihnen ein Tätigwerden auszulösen, nachdem

seit März 2024 wiederholt auf die vom Kindesvater ausgehende Gewalt und

Eskalationslage hingewiesen und um Einschreiten gebeten wurde, ohne dass

dies zu einer erkennbaren Reaktion geführt hätte.

Ich fordere Sie daher erneut auf, Ihrer Verantwortung im Rahmen Ihrer

Amtsstellung nachzukommen und die fortgesetzt mitgeteilte, dokumentierte

und nun erneut eskalierte Gefahrenlage nicht weiter folgenlos zu lassen. Eine

Untätigkeit trotz wiederholter Kenntnisnahme einer derart schwerwiegenden

Entwicklung kann nicht dauerhaft mit richterlicher Unabhängigkeit oder

fehlender Zuständigkeit beantwortet werden, wenn sich zugleich zeigt, dass

effektiver Schutz bislang ausbleibt.
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Dabei ist ausdrücklich festzuhalten, dass effektiver Schutz nicht nur

ausgeblieben ist. Vielmehr wurde die bestehende Gefahrenlage durch die 

Verfahrensweise am Amtsgericht Schöneberg, insbesondere durch Richter

Florian Zweifel, verursacht und verfestigt. Ausweislich wurden entlastende

Kerntatsachen nicht zur Entscheidungsgrundlage gemacht; stattdessen

wurde die ohnehin rechtswidrige Trennung meines Kindes vom 22.03.2024

aufrechterhalten und die Rückkehr des Kindes beziehungsweise eine

Normalisierung des Kontakts ausdrücklich an die Bereitschaft des

Kindesvaters geknüpft. Für den Termin vom 01.07.2024 ist zudem

dokumentiert, dass tragfähige Gefährdungstatsachen zulasten der

Kindesmutter nicht festgestellt wurden, gleichwohl aber erklärt wurde, nun

müsse die Mutter sehen, wie es sei, ohne das Kind zu sein, und es hänge

davon ab, wann der Vater gesprächsbereit sei. Damit wurde Schutz nicht nur

unterlassen, sondern die Täterstruktur zulasten von Kind und Mutter aktiv

gestützt.    

Hinzu kommt, dass ich Ihnen gegenüber beanstandet habe, dass die

Verfahrensbeiständin Bettina Luther keine Eignung nachweisen konnte und

durch ihre Verfahrensweise das Kindeswohl gefährdete, ohne dass dies

bislang zu einer erkennbaren Korrektur der auf ihre Empfehlungen gestützten

Entscheidungen geführt hätte.ä, und diese nach wie vor als

Verfahrensbeiständin eingesetzt wird.

Ebenso ist aus meinem aktuellen Vortrag ersichtlich, dass die

Verfahrensbeiständin Ann-Marie Steiger die Eskalationsgefahr durch den

Kindesvater spätestens am 22.11.2024 selbst erkannt und benannt hatte,

ohne dass hieraus der gebotene Schutz für Kind und Mutter abgeleitet wurde.

Auch dies belegt, dass es sich nicht um ein bloßes Übersehen einzelner

Hinweise handelt, sondern um ein fortgesetztes institutionelles Versagen im

Umgang mit einer erkennbaren Gefahrenlage.  

Was sind das für rechtswidrige Zustände an Ihrem Gericht, wenn Ihnen

schwerwiegende Fehlentwicklungen, aktenwidrige Darstellungen und

konkrete Gefahrenlagen wiederholt vorgelegt werden und Sie

gleichwohl weder einschreiten noch offensichtliche Korrekturen

veranlassen? Sie haben die Ihnen aufgezeigten Missstände nicht unter

Kontrolle, und verweigern bewusst deren Korrektur. 

Beides ist untragbar. Das ist strukturelles Versagen Ihrer Amtsführung.

Diese Zustände werden öffentlich thematisiert werden.

Ingke Klimas 
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